
 datenschutz-maximum Version 08.10.2019 11:20, Seite 1 / 1

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr008 Gedruckt 19.01.2026 10:53

← Erwägungsgrund 7 ↑ ErwGr-Gesamtliste Erwägungsgrund 9 →

ErwGr

Erwägungsgrund 8 - Übernahme in nationale Rechtsvorschriften

Wenn in dieser Verordnung Präzisierungen oder Einschränkungen ihrer Vorschriften durch das Recht
der Mitgliedstaaten vorgesehen sind, können die Mitgliedstaaten Teile dieser Verordnung in ihr
nationales Recht aufnehmen, soweit dies erforderlich ist, um die Kohärenz zu wahren und die
nationalen Rechtsvorschriften für die Personen, für die sie gelten, verständlicher zu machen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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